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 Veröffentlicht am 14.11.1996

Index

55 Wirtschaftslenkung

Norm

MOG 1985 §22 Abs3 idF 1992/373;

Rechtssatz

Wer Zollschuldner bzw Haftungsp;ichtiger der nicht deklarierten Waren ist, hat das Zollamt festzustellen. Die zur

Bestimmung des Inmportausgleiches vom Zollamt zur Verfügung gestellten Unterlagen müssen nur ausreichend sein,

um eine Person als möglichen Zollschuldner bzw Haftungspflichtigen ansehen zu können.
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